
 
Herausgeber: Stadt Emsdetten - Der Bürgermeister • Am Markt 1 • 48282 Emsdetten. 

Das Amtsblatt wird im Schaukasten am Rathauseingang ausgehängt, liegt als Printversion im Rathaus an der Information aus und steht 
außerdem zum Download auf www.emsdetten.de/amtsblatt bereit. Dort kann zudem der Amtsblatt-Newsletter kostenfrei abonniert 

werden, der automatisch per E-Mail informiert, sobald ein neues Amtsblatt der Stadt Emsdetten erschienen ist. 
Auf der städtischen Website www.emsdetten.de befindet sich die Sammlung des Emsdettener Ortsrechts (Satzungen) unter 

www.emsdetten.de/rathaus-politik-buergerservice/oeffentliche-bekanntmachungen/satzungen-und-ortsrecht/; die Liste mit den 
Bebauungsplänen unter www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

       

AMTSBLATT 
der Stadt Emsdetten 
 

 
Nr. 01   Jahrgang 2026   Erscheinungstag: 28.01.2026 
 
 
Inhalt  Seite 
 
1. Bekanntmachung: Ankündigung von Kartierungsarbeiten 1 - 2 
 der Amprion GmbH für die Trassenplanung im Bereich  
 der Stadt Emsdetten - Erdkabelverbindung Korridor B 
 
 
2. Bekanntmachung: Ankündigung von Vorarbeiten 3 - 5 
 der Amprion GmbH für die Trassenplanung im Bereich  
 der Stadt Emsdetten - Erdkabelverbindung Korridor B 
 
 
3. Bekanntmachung: Anmeldung zur Klasse 5 der Hauptschule, 6 - 7 
 und des Gymnasium Martinum sowie für die Aufnahme  
 in die differenzierte Oberstufe des Gymnasium Martinum  
 für das Schuljahr 2026/2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
  



Amprion GmbH · Robert-Schuman-Straße 7 · 44263 Dortmund 

 

ANKÜNDIGUNG VON KARTIERUNGSARBEITEN  
FÜR DIE TRASSENPLANUNG  
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Emsdetten 
Erdkabelverbindung Korridor B 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- 
und auszubauen. 
 
In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-
neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort 
erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin gelangen, wo er be-
nötigt wird: In die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu 
dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen 
Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-
mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-
ten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus 
den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 
(Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). 
Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  
 
Für die Berücksichtigung des Artenschutzes im bevorstehenden Plan-
feststellungsverfahren sind Bestandserfassungen der Tier- und Pflan-
zenarten erforderlich. Die Kartierungen dienen dazu, Aufschluss über 
relevante artenschutzrechtliche Aspekte zu erhalten. Da sich die Kar-
tierungsarbeiten am jahreszeitlichen Verlauf der Flora und Fauna ori-
entieren und darüber hinaus der Witterung unterliegen, sind die aufge-
führten Arbeiten in der Abfolge variabel.  
 
Folgende Kartierungsarbeiten, die jedoch nicht auf allen Grundstü-
cken erfolgen müssen, werden von der Amprion GmbH bzw. ihren Be-
auftragten durchgeführt: 
 
Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-
messungsarbeiten u. a. zum Abgleich von Luftbilddaten erforderlich. Im 
Zuge der Vorarbeiten ist die tatsächlich vorhandene Topographie vor 
Ort aufzunehmen. Die Arbeiten werden i. d. R. fußläufig mit üblichen 
tragbaren Vermessungsgeräten durchgeführt. In Einzelfällen können 
auch mit Vermessungstechnik ausgestattete Drohnen die Topographie 
aus der Luft erfassen. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von 
den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abgeschlos-
sen.  
 
Probeflächenermittlung / Biotoptypkartierung: Die potenzielle Eig-
nung der Flächen als Lebensraum (sog. „Habitateignung“) und die Bi-
otoptypkartierungen werden durch Begehungen und flächendeckende 
Inaugenscheinnahme festgestellt. 
 
Brut- und Rastvogelkartierung: Es werden mehrere Tag- und ggf. 
auch Nachtbegehungen auf ausgewählten Probeflächen durchgeführt. 
 
 

Horst- und Höhlenbaumkartierung: Die Sichtkontrolle und Besatz-
überprüfung der Horste an einzelnen Bäumen erfolgen durch Bege-
hungen in der laubfreien Zeit in den Wintermonaten und ggf. ergän-
zend im Sommer. 
 
Fledermauskartierungen: Auf ausgewählten Flächen werden durch 
Nachtbegehungen in den Sommermonaten Fledermäuse erfasst. Zu-
sätzlich können hierzu vereinzelt auch sogenannte Horchboxen einge-
setzt und temporär angebracht werden. 
 
Kartierungen von Amphibien, Haselmäusen, Reptilien, Schmet-
terlingen, Libellen und Käfern: Tagsüber und teilweise nachts wer-
den auf relevanten Flächen die verschiedenen Arten erfasst. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentümer*innen und Nutzungsberechtigten 
die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 
 

MÄRZ 2026 BIS APRIL 2027  
 
Die Grundstücke und landwirtschaftlichen Wege werden nur tage-
weise und kurzzeitig betreten. In der Regel sind die Mitarbeiter*innen 
zu Fuß unterwegs. Die Arbeiten vor Ort dauern wenige Minuten bis 
mehrere Stunden. Um die Flächen mit dem Fahrzeug zu erreichen, 
werden öffentliche, private und landwirtschaftliche Wege genutzt. Ggf. 
werden Flurstücke, je nach Witterung und Aufwand, mehrmals an ver-
schiedenen Tagen innerhalb des angegebenen Zeitraums betreten.  
 
Ggf. werden bei der Erfassung einzelner Arten(-gruppen) Hilfsmittel 
eingesetzt (z. B. Ausbringen von: Reusen für den Nachweis von Am-
phibien, Reptilienmatten als Ruhestätte für Reptilien, Haselmaustu-
bes), die auch für eine begrenzte Zeit innerhalb der Flächen belassen 
werden. 
 
Mit den Arbeiten haben wir die ARGE Umweltplaner Korridor B beauf-
tragt. Kontakt: post@arge-umwelt.de 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 
oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 
Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nutzungs-
berechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Pla-
nung dienen. Im Zuge der Arbeiten werden im Regelfall keine Schä-
den verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, 
können diese beim o. g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese 
sodann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 
EnWG entschädigen.  
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Bei allen Vorarbeiten im Bereich setzen wir höchste Standards für den 
Schutz von Mensch und Umwelt. Die Belange von Umwelt, Natur und 
Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst und halten uns streng an die 
gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen zudem, die temporäre Störung 
der Wohn- und Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase 
durch vorausschauende Planung, Absprachen mit Behörden und Be-
troffenen sowie den Einsatz schonender Technologien so gering wie 
möglich zu halten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und 
sonstigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Tobias Schmidt 
Projektsprecher 
TELEFON: +49 172 4037436 
E-MAIL: tobias.schmidt@amprion.net 
 
 
DIE FOLGENDEN FLURE IM BEREICH DER 
STADT EMSDETTEN SIND VON DEN KAR-
TIERUNGS- UND VERMESSUNGSARBEI-
TEN BETROFFEN. 
Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Flurstücke in den unten genann-
ten Fluren zwangsläufig für die Kartierungs- und Vermessungsarbei-
ten benötigt werden. Der genaue Bedarf ergibt sich vor Ort. Eine Liste 
der schwerpunktmäßig betroffenen Flurstücke finden Sie auf unserer 
Projektwebsite www.korridor-b.net und kann unter den oben ange-
gebenen Kontaktdaten angefragt werden. 
 
 
Gemarkung: Emsdetten 
Flure: 12; 15; 17; 18; 74; 85; 86 
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ANKÜNDIGUNG VON VORARBEITEN 
FÜR DIE TRASSENPLANUNG  
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich Emsdetten 
Erdkabelverbindung Korridor B 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- 
und auszubauen. 
 
In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-
neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort 
erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin gelangen, wo er be-
nötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu 
dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen 
Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-
mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-
ten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus 
den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 
(Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). 
Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  
 
Für die Erstellung der Ausführungsplanung sind im geplanten Tras-
senverlauf des Erdkabelprojektes Baugrunduntersuchungen durchzu-
führen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu er-
langen. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In 
diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen an den ausgewähl-
ten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausführung zu verste-
hen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen und 
sonstigen Gegebenheiten (Topografie, Gewässer, Boden, Grundwas-
ser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung not-
wendig sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die 
Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich für das Gesamtprojekt über einen 
Zeitraum von ca. 2 Jahren und sind in einigen Bereichen bereits er-
folgt. In der oben genannten Kommune werden die noch ausstehen-
den Vorarbeiten voraussichtlich im Zeitraum von 
 

MÄRZ 2026 BIS MAI 2026 
 

durchgeführt. Sollten die geplanten Arbeiten über diesen Zeitraum 
hinaus gehen, bzw. erst nach Ablauf des Zeitraums durchgeführt wer-
den können, wird dies in einer erneuten Ankündigung bekannt ge-
macht.  
 
Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf denen 
alle notwendigen Vorarbeiten bereits auf Grundlage einer  

vorherigen Ankündigung durchgeführt werden konnten, können diese 
Ankündigung als gegenstandlos betrachten. 
 
Die Flurstücke, auf denen die im folgenden beschriebenen Arbeiten 
durchgeführt werden, sind der beigefügten Flurstücksliste zu entneh-
men. 
 
Durchzuführende Maßnahmen: 
 
Auspflockung: Alle Untersuchungspunkte werden i. d. R. mittels 
farblich gekennzeichneter Holzpflöcke markiert („ausgepflockt“). Diese 
werden im Anschluss an die Untersuchungen wieder vollständig ent-
fernt. 
 
Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-
messungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tat-
sächlich vorhandene Topografie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten 
werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermessungsgeräten 
durchgeführt. In Einzelfällen können auch mit Vermessungstechnik 
ausgestattete Drohnen die Topografie aus der Luft erfassen. In der 
Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 
innerhalb von einem Tag abgeschlossen.  
 
Bodenkartierungen/Pürckhauersondierungen: Die Erkundung der 
oberflächennahen Bodenschichten erfolgt händisch mit einem Bohr-
stock. Dieser wird manuell in Tiefen von etwa bis zu zwei Metern in 
den Untergrund geschlagen. Nach Herausnahme des Bohrstocks 
kann die Ansprache und Beprobung des gewonnenen Materials 
durchgeführt werden. Unmittelbar nach Durchführung der Untersu-
chung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der 
Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 
innerhalb von einem Tag abgeschlossen. 
 
Rammsondierungen/Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und 
Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des Un-
tergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungs-
dichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis 
in Tiefen von etwa zehn Metern in den Untergrund gebracht. Ggf. ist 
es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 
(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. 
Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 - 8 Zenti-
meter breiten Sonde in Tiefen von etwa zehn Metern entnommen, 
durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte 
kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 
Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund drei mal drei Metern. 
Nach Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar 
nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneinge-
schränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig 
von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-
schlossen. 
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Rammkernbohrung: Die Rammkernbohrung ist eine Methode zur  
Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben. 
Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kernrohr durch Ramm-
schläge in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund getrie-
ben. Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 
Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. 
Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Flä-
che (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustel-
len. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wie-
der verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Rammkernbohrung 
steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel 
sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – inner-
halb von wenigen Tagen abgeschlossen.  
 
Drucksondierung: Die Drucksondierung ist eine Methode zur Erkun-
dung des Untergrundes, insb. der Lagerungsdichte. Hierbei wird ein 
Messgerät mit einem Durchmesser von weniger als zehn Zentimetern 
in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund gepresst. Zum 
Einsatz kommen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese benötigen 
eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. Ggf. ist es erforder-
lich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche (sog. Bohrpla-
teau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Unmittelbar 
nach Durchführung der Drucksondierung steht die Fläche wieder un-
eingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhän-
gig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-
schlossen. 
 
Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden 
Grundwasserproben entnommen. Hierzu wird in der Regel ein bis zu 
35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von etwa bis zu 20 Metern in den 
Untergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Regel Rau-
penfahrzeuge. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal 
vier Metern. Die Grundwassermessstelle verbleibt in einigen Fällen für 
mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie so platziert, dass sie 
möglichst kein Bewirtschaftungshindernis darstellt. Das Rohr wird 
durch Metallgestänge (Anfahrschutz) geschützt und markiert. Nach 
Erstellung der Messstelle steht das umliegende Gelände wieder un-
eingeschränkt zur Verfügung. Die Eigentümer und Bewirtschafter wer-
den im Falle eines längeren Verbleibs der Grundwassermessstelle 
noch einmal persönlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten – ab-
hängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von wenigen Ta-
gen abgeschlossen. 
 
Geophysikalische Messungen/Erdwiderstandsmessungen: Die 
Geophysikmessungen erfolgen fußläufig durch ein Kleinteam aus 1-3 
Personen, welches auf den Flurstücken eine Messtrecke mit oberflä-
chennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt 
üblicherweise mit speziellen Messgeräten, die die erforderlichen Para-
meter messen und daraus den Erdwiderstand berechnen können. Die 
Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stunden. Es 
handelt sich dabei um nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, bei 
der voraussichtlich keine Flurschäden entstehen. 
 
Kampfmittelräumung: Im Bereich von festgestellten Kampfmittelver-
dachtsflächen müssen Kampfmittelsondierungen durchgeführt wer-
den. Diese Untersuchungen können zum einen im Vorfeld von Bau-
grunduntersuchungen an den jeweiligen Untersuchungspunkten, zum 
anderen aber auch unabhängig davon stattfinden. So wird sicherge-
stellt, dass Kampfmittel keine Gefahr für Erkundungsarbeiten bzw. für 
spätere Bauarbeiten darstellen. 

Die Kampfmittelsondierung erfolgt in den überwiegenden Fällen mit-
tels Handgeräten von der Oberfläche aus. Sind auch Tiefensondierun-
gen notwendig, werden diese mittels Schneckenbohrung bis ca. sie-
ben Meter unter Geländeoberkante vorbereitet und anschließend mit-
tels Messsonde erkundet. Hierfür wird ein Kettengestütztes Bohrgerät 
verwendet. Stehen die Kampfmittelsondierungen in Zusammenhang 
mit Baugrunduntersuchungen, finden diese einige Tage vor den ei-
gentlichen Bodenuntersuchungen statt. In der Regel sind die Sondier-
arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen und Standortge-
gebenheiten – innerhalb von einem bis fünf Tagen abgeschlossen. 
Sollte sich ein Kampfmittelverdacht bestätigen, wird die Räumung 
nach Auswertung der Messdaten und Vorbereitung innerhalb weniger 
Wochen erfolgen. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen und 
Baugeräten erforderlich sein. 
 
Allgemeine Informationen 
Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bo-
denschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese 
von einem Bodenkundler begleitet. Für die Durchführung der vorge-
nannten Untersuchungen kann es punktuell erforderlich sein, Rück-
schnitte von Bewuchs vorzunehmen. Rückschnittarbeiten werden von 
uns stets nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt. 
 
Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-
dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen 
notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befah-
ren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-
che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt 
werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-
fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersuchungs-
punkten abseits befestigter Wege mit einer temporären Baustraße 
(z.B. Auslegung von Stahlplatten) hergestellt.  
 
Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie 
wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstü-
cken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten verursachte 
Flur- und Aufwuchsschäden werden von unseren Dienstleistern in Ab-
stimmung mit den Eigentümern/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir 
werden diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in  
§ 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchfüh-
rung der Maßnahmen werden Eigentümern und ggf. Nutzungsberech-
tigte über den genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den 
betroffenen Flurstücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal 
individuell informiert. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 
oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 
Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige Nutzungsberech-
tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung die-
nen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 
höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 
zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 
während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-
sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-
der Technologien so gering wie möglich zu halten. 
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Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das 
geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-
lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus 
frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümern und sons-
tigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
EQOS Energie 
Telefon: 0173-7292417 
E-Mail: Amprion-KorridorB-Sued@eqos-energie.com 
 
 
 
Liste der Flurstücke im Bereich 
Emsdetten 
 
Flurstücke betroffen von Untersuchungen und/oder Rückschnitten 
Gemarkung Emsdetten 

Flur 017 

Flurstücke: 114, 117, 118, 69, 90, 99 

Flur 074 

Flurstücke: 107, 112, 13, 16, 2, 4, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

 

 
Flurstücke betroffen als Zuwegungen 
Gemarkung Emsdetten 

Flur 011 

Flurstücke: 1, 2, 3 

Flur 012 
Flurstücke: 36, 39, 42 

Flur 013 

Flurstücke: 174, 55 

Flur 017 
Flurstücke: 114, 118, 69, 99 

Flur 069 

Flurstücke: 107, 108 

Flur 074 
Flurstücke: 107, 112, 113, 117, 118, 119, 13, 14, 15, 16, 2, 27, 39, 4, 

74, 78, 79, 80, 82 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Anmeldung 
 

zur Klasse 5 der Hauptschule, der Realschulen und des Gymnasium Martinum sowie für die Aufnahme 
in die differenzierte Oberstufe des Gymnasium Martinum für das Schuljahr 2026/2027. 

Die Anmeldefrist für die Schülerinnen und Schüler, die für das am 02.09.2026 beginnende Schuljahr 
2026/2027 in die Eingangsklassen der Hauptschule, der Realschulen und des Gymnasiums 
aufgenommen werden wollen, beginnt ab Montag, 23.02.2026. Anmeldungen für die Oberstufe (Sek 
II) des Gymnasiums werden in der gleichen Woche mit vorheriger Terminabsprache 
entgegengenommen. 
 
Im Einzelfall sind davon abweichende Anmeldetermine nach vorheriger telefonischer Absprache mit 
den Schulen möglich. 
 
Beachten Sie bitte, dass die Anmeldung Ihres Kindes noch keine verbindliche Aufnahme in die Schule 
bedeutet. Über die Aufnahme kann die Schulleitung erst nach Abschluss des gesetzlichen 
Anmeldeverfahrens innerhalb des vom Schulträger festgelegten Rahmens entscheiden. 
 
Bitte bringen Sie  
• die Geburtsurkunde des Kindes,  
• das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 der Grundschule (mit der begründeten Empfehlung), 
• den Anmeldeschein sowie 
• den Impfausweis mit Nachweis über Impfschutz gegen Masern mit.  
 Alternativ kann bei bereits durchlebter Krankheit auch ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 
 
 
1. Gymnasium Martinum  
Das Sekretariat nimmt zu folgenden Zeiten die Anmeldungen durch die Erziehungsberechtigten 
entgegen: 
Montag, 23.02.2026:  14:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, 24.02.2026:  14:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch, 25.02.2026:  14:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag, 26.02.2026:  14:00 – 18:00 Uhr 
Freitag, 27.02.2026:  Keine Anmeldetermine 
 
Hinweise für das Anmeldeverfahren am Gymnasium Martinum: 
Für die Anmeldung zur Klasse 5 vergibt das Gymnasium Martinum Termine. Die Termine können über 
das Anmeldeportal unter www.martinum.de oder während der Schulzeiten telefonisch (Tel.: 28 72) für 
die oben angegebenen Zeiten über das Sekretariat vereinbart werden. Die Anwesenheit des 
aufzunehmenden Kindes wird ausdrücklich begrüßt. Auf der Homepage www.martinum.de finden Sie 
alle weiteren Dokumente/Formulare für das Anmeldegespräch auch zum Download und zum 
vorherigen Ausfüllen. 
 
Bei Anmeldungen zur Oberstufe wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Oberstufenkoordinator Herrn 
Biedermann unter v.biedermann@martinum.de oder hinterlegen Sie telefonisch im Sekretariat Ihre 
Kontaktdaten für einen Rückruf. Weitere Informationen und Dokumente/Formulare finden Sie ebenfalls 
auf der Homepage www.martinum.de. 
 
2. Marienschule 
Die Marienschule führt die Anmeldegespräche in der Woche vom 23.02. bis zum 27.02.26 nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung durch. Termine können über das Sekretariat (Tel.: 95 10 50) 
vereinbart werden. 
Eine Anmeldung ohne Termin ist nicht möglich. 
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3. Geschwister-Scholl-Realschule 
Anmeldungen sind persönlich zu folgenden Zeiten möglich:  
Montag, 23.02.2026:  Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.: 95 33 13) 
Dienstag, 24.02.2026:  Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.: 95 33 13) 
Mittwoch, 25.02.2026:  Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.: 95 33 13) 
Donnerstag, 26.02.2026:  Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.: 95 33 13) 
Freitag, 27.02.2026:  Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.: 95 33 13) 
 
Hinweise für das Anmeldeverfahren an der Geschwister-Scholl-Schule: 
Um das Anmeldeverfahren möglichst effektiv für das persönliche Gespräch nutzen zu können, bitten 
wir Sie, bereits vorab den Anmeldebogen auf www.gss-emsdetten.org auszudrucken und ausgefüllt 
mitzubringen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Anmeldebogen herunterzuladen, auszufüllen 
und per E-Mail vorab an info@gss-emsdetten.org zu senden. 
 
4. Käthe-Kollwitz-Realschule  
Anmeldungen sind zu folgenden Zeiten möglich: 
Montag, 23.02.2026:  08:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
Dienstag, 24.02.2026:  08:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
Mittwoch, 25.02.2026:  08:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag, 26.02.2026:  08:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
Freitag, 27.02.2026:  Keine Anmeldetermine  
 
Bitte alle Termine mit vorheriger telefonischer Anmeldung! 
 
Hinweise für das Anmeldeverfahren an der Käthe-Kollwitz-Realschule: 
Für die Anmeldung vergibt die Käthe-Kollwitz-Schule Termine. Die Termine können gerne über das 
Sekretariat (Tel.: 2937) vereinbart werden. Auf www.kks-emsdetten.de können Sie bereits vor Ihrem 
Anmeldetermin alle weiteren Dokumente/Formulare für das Anmeldegespräch herunterladen. Die 
Anmeldung findet vor Ort statt. Zu den Nachmittagsterminen sind die Kinder herzlich willkommen.  

 
Emsdetten, 22.01.2026     STADT EMSDETTEN 

        Der Bürgermeister 

         

 

7


	ANKÜNDIGUNG VON KARTIERUNGSARBEITEN  FÜR DIE TRASSENPLANUNG
	Liebe Bürgerinnen und Bürger,

	ANKÜNDIGUNG VON Vorarbeiten
	FÜR DIE TRASSENPLANUNG
	Liebe Bürgerinnen und Bürger,


